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(54) Bezeichnung: Bedieneinrichtung für eine Arbeitsmaschine

(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft eine Bedien-
einheit für eine Arbeitsmaschine mit wenigstens einem Aus-
leger, wobei die Bedieneinrichtung dazu ausgebildet ist,
Steuersignale zum Ansteuern der Arbeitsmaschine in Ab-
hängigkeit von wenigstens einer Gelenkstellung einer Hand
einer Bedienperson zu erzeugen und wobei die Bedienein-
richtung wenigstens eine Bedieneinheit umfasst.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Bedieneinrichtung
für eine Arbeitsmaschine mit wenigstens einem Aus-
leger, wobei die Bedieneinrichtung dazu ausgebildet
ist, Steuersignale zum Ansteuern der Arbeitsmaschi-
ne in Abhängigkeit von wenigstens einer Gelenkstel-
lung einer Hand einer Bedienperson zu erzeugen
und wobei die Bedieneinrichtung wenigstens eine Be-
dieneinheit umfasst.

[0002] Bei Baumaschinen bzw. Arbeitsmaschinen,
wie beispielsweise Hydraulikbaggern ist es gemäß
dem Stand der Technik bekannt, diese von einem
daran vorgesehenen Fahrerstand aus zu bedienen.
Die konventionelle Bedienung einer Arbeitsausrüs-
tung der Arbeitsmaschine erfolgt üblicherweise über
Handsteuergeräte, die durch hydraulische und/oder
elektrische Signale Steuerventile betätigen um einen
Ölstrom zu Hydraulikzylindern zu steuern. Entspre-
chendes gilt auch für Drehbewegungen eines Ober-
wagens der Arbeitsmaschine. Die Handsteuergerä-
te können in der Regel links und rechts vom Fah-
rersitz in einer Trägerkonsole innerhalb des Fahrer-
stands angebracht sein. Im Rahmen der vorliegen-
den Erfindung wird von Arbeitsmaschinen gespro-
chen, die im Sinne der Erfindung Baumaschinen um-
fassen, aber auch weitere Maschinen, wie Umschlag-
machinen oder andere beliebige Handlingsmaschi-
nen.

[0003] Bei der Steuerung wird entsprechend der
durch die Handsteuergeräte zurückgelegten Wege
bzw. entsprechend der Auslenkung entsprechender
Hebel der Handsteuergeräte eine Ölmenge an ent-
sprechende Hydraulikzylinder der Arbeitsmaschine
geleitet.

[0004] Die einzelnen Teilbewegungen der Arbeits-
ausrüstung bzw. der Arbeitsmaschine müssen vom
Maschinenbediener durch gezieltes Auslenken der
Steuerhebel abgestimmt werden, um eine homoge-
ne Arbeitsbewegung des Arbeitswerkzeugs zu errei-
chen. Die Bedienung der Arbeitsmaschine ist dabei
nicht ohne weiteres intuitiv möglich.

[0005] Aus dem Stand der Technik sind ferner auch
maschinenferne Steuerungen bzw. Fernsteuerungen
bekannt, mit denen die Funktion der oben beschrie-
benen konventionellen Bedienung per Funksignal an
die Arbeitsmaschine übertragen und somit auf einer
externe Bedieneinheit appliziert bzw. durchgeführt
werden kann. Derartige Funkfernsteuerung sind be-
kannterweise als „Bauchläden“ ausgebildet, die sich
ein Maschinenbediener umhängen kann und/oder die
ein Maschinenbediener zum Bedienen der Maschine
vor seinem Körper hält.

[0006] Nachteilig bei der aus dem Stand der Tech-
nik bekannten Bedienung ist, dass das komplexe Ar-

beitsspiel der Arbeitsmaschine bei der Bedienung
der Funktionen der Arbeitsmaschine bzw. der Bag-
gerfunktionen über zwei Handsteuergeräte sehr viel
Übung vom Maschinenbediener verlangt. Hierdurch
ist wiederrum eine relativ lange Anlernzeit des Ma-
schinenbedieners bedingt.

[0007] Vor diesem Hintergrund ist es Aufgabe der
Erfindung, eine verbesserte Bedieneinrichtung zum
Bedienen einer Arbeitsmaschine bereitzustellen. Die
erfindungsgemäße Bedieneinrichtung soll es ermög-
lichen, die sichere Bedienung der Arbeitsmaschine
auch ungeübten Maschinenbedienern mit nur kurzen
Einarbeitungsphasen zu ermöglichen. Entsprechend
kann erfindungsgemäß eine signifikante Verkürzung
der Einarbeitungszeit des Maschinenbedieners er-
reicht werden.

[0008] Die Aufgabe wird erfindungsgemäß durch ei-
ne Bedieneinrichtung mit den Merkmalen des An-
spruchs 1 gelöst. Vorteilhafte Ausgestaltungen sind
Gegenstand der Unteransprüche.

[0009] Demnach ist eine Bedieneinrichtung für eine
Arbeitsmaschine mit wenigstens einem Ausleger vor-
gesehen, wobei die Bedieneinrichtung dazu ausge-
bildet ist, Steuersignale zum Ansteuern der Arbeits-
maschine in Abhängigkeit von wenigstens einer Ge-
lenkstellung wenigstens einer Hand einer Bedienper-
son zu erzeugen, wobei die Bedieneinrichtung we-
nigstens eine Bedieneinheit umfasst.

[0010] Mit der wenigstens einen Gelenkstellung der
Hand kann beispielsweise wenigstens eine Winkel-
stellung eines beliebigen Gelenkes einer menschli-
chen Hand wie beispielsweise eines Finger- oder des
Handgelenkes gemeint sein.

[0011] Erfindungsgemäß ist vorgesehen, dass die
Bedieneinheit dazu eingerichtet ist, die Stellung des
Handgelenks, wenigstens eines Fingergrundgelenks,
wenigstens eines Fingermittelgeienks, wenigstens ei-
nes Fingerendgelenks, des Daumensattelgelenks,
des Daumengrundgelenks und/oder des Daumen-
endgelenks der wenigstens einen Hand zu erfassen.
Mit der Stellung des jeweiligen Gelenks kann dabei
insbesondere die Winkelstellung des jeweiligen Ge-
lenks bzw. ein davon abhängiger Parameter gemein
sein.

[0012] Die Bedieneinheit kann an der Hand der Be-
dienperson festgestellt werden, wobei insbesondere
Schnallen vorgesehen sein können, mittels der die
Bedieneinheit an der Hand und/oder am Unterarm
der Bedienperson festgestellt werden kann.

[0013] Die Bedieneinheit kann beispielsweise über
eine kabellose Schnittstelle mit der Arbeitsmaschine
zum Übertragen der Steuersignale gekoppelt sein.
Damit ist für Einsätze im gefährlichen Umfeld die Be-
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dienung der Arbeitsmaschine auch von einem siche-
rem Standort und insbesondere beabstandet von der
Arbeitsmaschine möglich.

[0014] Vorteilhafterweise ermöglicht die Bedienein-
heit eine intuitive Bedienung der Arbeitsmaschine
durch den Maschinenbediener, wobei insbesonde-
re homogene Arbeitsbewegungen der Ausrüstungen
und des Oberwagens der Arbeitsmaschine einfach
ausgeführt werden können.

[0015] Komplexe Arbeitsbewegungen der Arbeits-
maschine bzw. der Arbeitsausrüstung und des An-
bauwerkzeugs der Arbeitsmaschine können durch
sinnfällige Bewegungen des Maschinenbedieners
mittels der erfindungsgemäßen Bedieneinrichtung
gesteuert werden. Die Erfindung ermöglicht somit
durch die Verwendung neuartiger Bedienelemente
eine intuitive Bedienung der Arbeitsfunktionen bei-
spielsweise eines Hydraulikbaggers oder einer sons-
tigen Arbeitsmaschine.

[0016] Die Bedieneinheit kann ergonomisch so ge-
staltet sein, dass sie an einer Hand des Maschinen-
führers bzw. Maschinenbedieners festgestellt werden
kann.

[0017] Die Erfindung ermöglicht es somit auch, auto-
nome Arbeitsmaschinen zu nutzen bzw. zu steuern,
bei denen keine Fahrerarbeitsplätze an den Arbeits-
maschinen vorgesehen sind und die somit für Einsät-
ze in besonders gefährdeten Arbeitsfeldern geeignet
sind. Ferner können mittels der erfindungsgemäßen
Bedieneinrichtung die Anschaffungs- und Betriebs-
kosten einer Arbeitsmaschine verringert werden.

[0018] Die Bedieneinrichtung kann eine externe Ar-
beitsmaschinen-Fernsteuerung bzw. Bagger-Fern-
steuerung sein, bei der die Arbeitsbewegung der
Arbeitsausrüstung und eines Anbauwerkzeuges so-
wie die Drehbewegung des Oberwagens und ggf.
die Raupenbewegungen eines Raupenantriebs oder
sonstige Antriebsbewegungen der Arbeitsmaschine
mittels der Bedieneinrichtung gesteuert werden kön-
nen. Dies gilt insbesondere für Grabbewegungen der
Arbeitsmaschine, die erfindungsgemäße intuitiv über
Grabbewegungen der menschlichen Hand gesteuert
werden können.

[0019] In einer besonders bevorzugten Ausführung
ist denkbar, dass die Bedieneinrichtung genau zwei
Bedieneinheiten umfasst, wobei mittels einer ersten
Bedieneinheit wenigstens eine Gelenkstellung der
linken Hand und/oder mittels der zweiten Bedien-
einheit wenigstens eine Gelenkstellung der rechten
Hand der Bedienperson erfassbar ist. Die Bedienein-
heit bzw. die Bedieneinheiten können selbstverständ-
lich auch dazu ausgebildet sein, mit einer beliebigen
Hand des Maschinenbedieners genutzt zu werden.

[0020] Es ist denkbar, dass mit einer Hand der Be-
dienperson bzw. des Maschinenbedieners Arbeitsbe-
wegungen einer Baggerausrüstung oder einer sons-
tigen Arbeitsmaschinenausrüstung ausgeführt wer-
den. Die Arbeitsbewegung kann das Verschwen-
ken eines Auslegers und/oder eines Stiels umfas-
sen. Eine der anderen Hand zugeordnete Bedienein-
heit kann alternativ oder zusätzlich zur Steuerung der
Arbeitsbewegung eines Arbeitswerkzeuges genutzt
werden.

[0021] Selbstverständlich ist auch eine umgekehrte
oder unterschiedliche Zuordnung der Bedieneinhei-
ten denkbar. Die Bedieneinheiten können dabei je-
weils zum beidseitigen Betrieb bzw. zur beidseitigen
Nutzung durch die linke oder die rechte Hand eines
Maschinenbedieners ausgebildet sein.

[0022] In einer weiteren bevorzugten Ausführung ist
denkbar, dass die Bedieneinrichtung dazu ausgebil-
det ist, auf Grundlage wenigstens einer der erfassten
Stellungen wenigstens ein Steuersignal zum Ansteu-
ern wenigstens eines Aktuators der Arbeitsmaschine
zu erzeugen.

[0023] In einer besonders bevorzugten Ausführung
kann dabei vorgesehen sein, dass der wenigstens
eine Aktuator ein erster Aktuator ist, der zum Ver-
schwenken eines ersten Abschnitts des Auslegers
der Arbeitsmaschine relativ zu einem Oberwagen der
Arbeitsmaschine eingerichtet ist, wobei insbesonde-
re der erste Aktuator in Abhängigkeit von der Stellung
des Handgelenks ansteuerbar ist. Der erste Aktuator
kann beispielsweise einen Schwenkarm oder den ge-
samten Ausleger der Arbeitsmaschine relativ zu ih-
rem Oberwagen verschwenken.

[0024] Der Begriff des ersten Aktuators ist vorlie-
gend nicht einschränkend zu verstehen. So kann
auch ein einziger bzw. alleiniger Aktuator oder eine
Mehrzahl von Aktuatoren als der erste Aktuator der
Arbeitsmaschine bezeichnet werden.

[0025] In einer weiteren bevorzugten Ausführung ist
denkbar, dass der wenigstens eine Aktuator ein zwei-
ter Aktuator ist, der zum Verschwenken eines zweiten
Abschnitts des Auslegers der Arbeitsmaschine relativ
zur einem anderen Abschnitts des Auslegers einge-
richtet ist, wobei insbesondere der zweite Aktuator in
Abhängigkeit von der Stellung wenigstens eines Fin-
gergrundgelenks ansteuerbar ist.

[0026] Ferner ist eine Ausführung denkbar, in der
der wenigstens eine Aktuator ein dritter Aktuator ist,
der zum Verschwenken eines dritten Abschnitts des
Auslegers der Arbeitsmaschine relativ zum einem an-
deren Abschnitts des Auslegers eingerichtet ist, wo-
bei insbesondere der dritte Aktuator in Abhängig-
keit von der Stellung wenigstens eines Fingermit-
telgelenks und/oder Fingerendgelenks ansteuerbar
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ist. Bei den Abschnitten des Auslegers kann es sich
um Stiele oder sonstige Komponenten des Auslegers
handeln.

[0027] In einer weiteren bevorzugten Ausführung ist
denkbar, dass der wenigstens eine Aktuator ein vier-
ter Aktuator ist, der zum Verstellen eines Arbeitswerk-
zeugs und/oder eines Grabwerkzeugs der Arbeits-
maschine eingerichtet ist, wobei insbesondere der
vierte Aktuator in Abhängigkeit von der Stellung ge-
nau zweier Fingermittelgelenke und/oder Fingerend-
gelenke ansteuerbar ist.

[0028] In einer weiteren bevorzugten Ausführung
kann vorgesehen sein, dass der wenigstens eine Ak-
tuator ein fünfter Aktuator ist, der zum Verschwen-
ken eines Arbeitswerkezuges und/oder eines Grab-
werkzeuges der Arbeitsmaschine relativ zu einem
Abschnitt des Auslegers eingerichtet ist, wobei ins-
besondere der fünfte Aktuator in Abhängigkeit der
Stellung des Handgelenks und/oder wenigstens ei-
nes Fingergrundgelenks ansteuerbar ist.

[0029] Die einzelnen Aktuatoren können alternativ
oder zusätzlich in Abhängigkeit von den Stellungen
mehrerer Gelenke ansteuerbar sein. Bei dem Arbeits-
werkzeug kann es sich beispielsweise um eine Grab-
schale oder einen Baggerlöffel handeln.

[0030] Bei einer Ausführung der Erfindung mit genau
zwei Bedieneinheiten kann vorgesehen sein, dass ei-
ner der Bedieneinheiten wenigstens einer der drei
dem Ausleger zugeordneten Aktuatoren gemäß den
Ansprüchen 4-6 zugeordnet ist, während der anderen
Bedieneinheit wenigstens einer der dem Arbeitswerk-
zeug zugeordneten Aktuatoren gemäß einem der An-
sprüche 7-8 zugeordnet ist. Denkbar ist aber auch je-
de sonstige vom Fachmann als für sinnvoll erachtete
Zuordnung der Aktuatoren der Bedieneinheiten.

[0031] In einer weiteren bevorzugten Ausführung ist
denkbar, dass die wenigstens eine Bedieneinheit ein
Display, insbesondere einen Touchscreen umfasst.

[0032] Über das Display bzw. den Touchscreen kön-
nen dem Maschinenbediener Informationen über Be-
triebszustände der Arbeitsmaschine und/oder Auf-
tragsdaten angezeigt werden. Ferner können zusätz-
liche Steuerungsfunktionen über den Touchscreen
ausgeführt werden.

[0033] Der Maschinenbediener kann erfindungsge-
mäß durch eine rechnergestützte inverse Steuerung
entlastet werden. Da Arbeitsmaschinen in einem ver-
netzten Baustellenumfeld eingesetzt werden können,
können mittels der Bedieneinheit und insbesondere
mittels des Touchscreens Signale und Informationen
bidirektional bzw. polydirektional zwischen der Ar-
beitsmaschine, der Bedieneinrichtung, dem Umfeld

der Arbeitsmaschine und ggf. weiteren Einrichtung
übertragen werden.

[0034] Die Erfindung ist ferner auch auf eine Arbeits-
maschine, insbesondere einen Hydraulikbagger, mit
wenigstens einer Bedieneinrichtung nach einem der
Ansprüche 1-9 gerichtet, wobei die Bedieneinrich-
tung über eine insbesondere kabellose Schnittstelle
mit einem Steuergerät der Arbeitsmaschine gekop-
pelt ist. Bei dem Steuergerät kann es sich um ei-
nen Bordcomputer der Arbeitsmaschine bzw. und ei-
ne sonstige Regelung/Steuerung der Arbeitsmaschi-
ne handeln.

[0035] Weitere Einzelheiten und Vorteile der Erfin-
dung sind anhand der in den Figuren beispielhaft ge-
zeigten Ausführung erläutert. Dabei zeigen:

Fig. 1: Teilansicht eines Maschinenbedieners
mit zwei Bedieneinheiten einer erfindungsgemä-
ßen Bedieneinrichtung;

Fig. 2: Detailansicht zweier Bedieneinheiten;

Fig. 3: Gegenüberstellung einer Baumaschine
und einer Hand eines Maschinenbedieners hin-
sichtlich einander entsprechender Drehpunkte;

Fig. 4: Ansichten einer Bedieneinheit;

Fig. 5, Fig. 6: Beispiele zu Vorrichtungen zur Er-
fassung der Stellung von Gelenken der Hand;

Fig. 7: beispielhafte Ausführung einer Bedien-
einheit mit Display;

Fig. 8: beispielhafte Ausgestaltung des Dis-
plays;

Fig. 9: beispielhafte Ausführung einer Bedien-
einheit; und

Fig. 10: Beispiele für die Erzeugung von Steuer-
signalen mittels der Bedieneinrichtung.

[0036] Fig. 1 zeigt eine Frontansicht eines Maschi-
nenbedieners mit einer zwei Bedieneinheiten um-
fassenden Bedieneinrichtung. Mittels der Bedienein-
richtung können Steuersignale zum Ansteuern ei-
ner Arbeitsmaschine oser Baumaschine erzeugt wer-
den. Die Steuersignale können dabei von wenigs-
tens einer Gelenkstellung der Hände bzw. der Finger
des Maschinenbedieners abhängen. Die der rechten
Hand des Maschinenbedieners zugeordnete Bedien-
einheit kann beispielsweise die Stellung des Hand-
gelenks und die Stellung der Fingergrundgelenke der
rechten Hand des Maschinenbedieners erfassen und
diese Stellungen zum Erzeugen von Steuersigna-
len zum Ansteuern der Baumaschine nutzen. Hierbei
kann beispielweise ein Ausleger wie beispielsweise
ein Baggerarm entsprechend der Stellung der rech-
ten Hand und/oder ihrer Finger angesteuert werden.
Zur Erfassung der Stellung der Hand können mecha-
nische Bewegungen der Bedieneinheit mittels Sen-
soren wie beispielsweise mittels eines Potentiome-



DE 10 2017 116 830 A1    2019.01.31

5/15

ters digitalisiert werden und als Ausgangswerte für
die Erstellung von Steuersignalen genutzt werden.

[0037] Fig. 2 zeigt eine Detailansicht, bei der ein Dis-
play auf einer der Bedieneinheiten zu erkennen ist.
Das Display kann als Touchscreen ausgebildet sein.
Es kann zum Anzeigen von Informationen genutzt
werden, die die Baumaschine betreffen können. Fer-
ner kann es zum Steuern von Funktionen der Bauma-
schine genutzt werden. Das Display kann in einem
Abschnitt der Bedieneinheit angeordnet sein, der am
Handrücken, insbesondere im Bereich zwischen dem
Daumen und dem Zeigefinger der Hand anliegt.

[0038] Fig. 3 zeigt, dass mit der rechten Hand
des Maschinenbedieners beispielsweise der Grab-
vorgang der Arbeitsausrüstung des Baggers nachge-
bildet werden kann. Denkbar ist, dass diese Funktion
sowie auch alle anderen vorliegend beschriebenen
Funktionen mit der jeweils anderen Hand durchge-
führt werden. Das Handgelenk entspricht dem Dreh-
punkt 1 des Auslegers am Oberwagen einer Bauma-
schine. Das Knöchelgelenk bzw. Fingergrundgelenk
entspricht dem Drehpunkt 2 des Stieles oder eines
sonstigen Abschnitts des Auslegers.

[0039] Wird die Hand nach oben oder unten bewegt,
wird diese Bewegung in Steuersignale zum Ansteu-
ern der Baumaschine umgewandelt. Die mittels der
Steuersignale bewirkten Bewegungen des Bagger-
auslegers oder sonstiger Teile der Baumaschine kön-
nen so ausgewählt werden, dass eine möglichst gro-
ße Übereinstimmung bzw. Ähnlichkeit zwischen den
Bewegungen der Hand und der Baumaschine be-
steht.
Werden die Finger am Knöchel bewegt, kann die Fin-
gerbewegung beispielsweise der Bewegung des Sti-
els der Baumaschine entsprechen.

[0040] Wie aus der Fig. 4 hervorgeht, kann die Be-
dieneinheit an einer Hand und/oder an einem Unter-
arm befestigt sein. Die Hand kann zwischen einen
Abschnitt mit einem Anzeigedisplay und ein Oberteil
gesteckt werden. Die Handbewegung im Handgelenk
bzw. die Stellung des Handgelenks kann über eine
Schiebestange 3 übertragen werden.

[0041] Fig. 5 zeigt ein Schiebepotentiometer 4, das
den Bewegungsweg der Hand aufnehmen bzw. er-
fassen kann.

[0042] Fig. 6 zeigt eine Bedieneinheit, an deren
Oberteil ist eine Wippe 5 angebracht ist, die mit den
Fingern betätigt wird. Ein Drehpotentiometer 6 nimmt
den Bewegungsweg der Finger auf und kann daraus
Signale zum Ansteuern von Aktuatoren der Bauma-
schine erzeugen.

[0043] Fig. 7 zeigt eine Bedieneinheit, an deren
Oberteil ein Multifunktionsdisplay 7 mit Touchscreen

angebracht ist. Auf diesem Display können beispiels-
weise die kritischen Betriebszustände des Gerätes,
Warnungen, der aktuelle Standort und/oder einge-
hende Aufträge angezeigt werden.

[0044] Ein Teil der Bedienung der Baumaschine
kann über ein Touchscreen erfolgen. Das Interface
kann eine festgelegte Menüstruktur aufweisen, über
die unterschiedliche Informationen abgerufen und
Funktionen bedient werden können. Fig. 8 zeigt eine
beispielhafte Ausgestaltung des Touchscreens.

[0045] Die Bedieneinheit kann über eine kabellose
Schnittstelle mit dem Steuergerät der Arbeitsmaschi-
ne verbunden sein. Daten können über eine kabel-
lose Schnittstelle an die Arbeitsmaschine übertragen
werden.

[0046] Ein Schiebegelenk an einer Hand kann in ei-
ner Variante alternativ als Wippe ausgeführt werden.
In dieser Variante kann über das zusätzliche Ge-
lenk eine weitere Stelleinrichtung gesteuert werden.
Denkbar ist die Zuordnung eines Handgelenks zu ei-
nem Ausleger oder Schwenkarm, eines Fingers bzw.
Knöchelgelenks zu einem Verstellausleger oder Sti-
el und/oder eines Fingergelenks zu einem Stiel der
Baumaschine.

[0047] Fig. 9 zeigt, dass das Schwenken eines
Oberwagens der Baumaschine über eine Daumen-
bewegung gesteuert sein kann, die beispielsweise
über einen Schalter 8 oben auf der rechten Bedien-
einheit erfassbar ist.

[0048] Fig. 10 zeigt beispielhaft mit einer Hand aus-
führbare Funktionen. Hierbei ist zwar die linke Hand
gezeigt, die gezeigten Funktionen könnten jedoch ge-
nauso mit der rechten Hand ausgeführt werden.

[0049] Im linken Bereich der Fig. 10 ist gezeigt,
dass durch Anwinkeln beispielsweise des Handge-
lenks die Bewegungen bzw. Rotationen des Ar-
beitswerkzeuges/Grabwerkzeuges einer Baumaschi-
ne gesteuert werden können.

[0050] Die Werkzeugbewegung wie das Ein- bzw.
Auskippen eines Löffels kann gemäß dem mittleren
Bereich der Fig. 10 wie die Stielbewegung über Wip-
pen gesteuert werden, wobei hier zwei Wippen vor-
gesehen sein können. Eine Wippe kann durch den
Zeige- und den Mittelfinger und die andere durch den
Ringfinger und den kleinen Finger betätigt werden.
Mit dem Daumen kann gemäß dem rechten Bereich
der Fig. 10 beispielsweise die Hupe betätigt werden.

[0051] Die Stellung des Handgelenks kann zum An-
steuern der Rotation eines Anbauwerkzeugs, die
Stellung eines Knöchelgelenks kann zum An-/Aus-
kippen eines Werkzeugs, die Stellung eines Finger-
gelenks kann zum Öffnen/Schließen eines Anbau-
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werkzeugs und/oder die die Stellung des Daumens
kann zum Rotieren eines Anbauwerkzeugs und/oder
zum Ausgeben eines Warnsignals bzw. zum Betä-
tigen einer Hupe herangezogen werden. Selbstver-
ständlich kann gegebenenfalls auch mehr als eines
der genannten Gelenke bzw. Körperteile zur Steue-
rung entsprechender Funktionen berücksichtigt wer-
den.

[0052] Die Erfindung ermöglicht die Verbesserung
der Wirtschaftlichkeit entsprechender Baumaschi-
nen bereits bei deren Anschaffung sowie bei de-
ren Betrieb. Die Erfindung ermöglicht es ferner, dass
auch nachträglich hinzugefügte Arbeitsbewegungen
bzw. Funktionen der Arbeitsmaschine und der einge-
setzten Arbeitswerkzeuge gesteuert werden können.
Durch eine entsprechende Software kann eine inver-
se Steuerung der beteiligten Aktoren der Baumaschi-
ne ermöglicht werden. Die Software kann dabei bei-
spielsweise auf einer Steuerung/Regelung der Bau-
maschine implementiert sein. Ferner können durch
eine entsprechende Schnittstelle Parameter zur Ska-
lierung der Arbeitsbewegungen übertragen werden.
Die Skalierung der Bedieneinrichtung kann durch ei-
ne Software unterschiedlichen Arbeitsausrüstungen
der Baumaschine angepasst werden.

[0053] Die Bedieneinrichtung kann dazu ausgebil-
det sein, auf die individuellen Körpermaße einer Be-
dienperson angepasst zu werden. Hierzu können bei-
spielsweise verstellbare Schnallen an der Bedienein-
heit vorgesehen sein. Einzelne Komponenten, insbe-
sondere die Bedieneinheit oder die Bedieneinheiten
der Bedieneinrichtung können spiegelbildlich ausge-
führt werden, so dass sie sowohl linkshändisch als
auch rechtshändisch bedienbar sind.

Patentansprüche

1.  Bedieneinrichtung für eine Arbeitsmaschine mit
wenigstens einem Ausleger, wobei die Bedienein-
richtung dazu ausgebildet ist, Steuersignale zum An-
steuern der Arbeitsmaschine in Abhängigkeit von we-
nigstens einer Gelenkstellung wenigstens einer Hand
einer Bedienperson zu erzeugen, umfassend we-
nigstens eine Bedieneinheit, dadurch gekennzeich-
net, dass die Bedieneinheit dazu eingerichtet ist, die
Stellung des Handgelenks, wenigstens eines Finger-
grundgelenks, wenigstens eines Fingermittelgelenks,
wenigstens eines Fingerendgelenks, des Daumen-
sattelgelenks, des Daumengrundgelenks und/oder
des Daumenendgelenks der wenigstens einen Hand
zu erfassen.

2.   Bedieneinrichtung nach Anspruch 1, dadurch
gekennzeichnet, dass die Bedieneinrichtung genau
zwei Bedieneinheiten umfasst, wobei mittels einer
ersten Bedieneinheit wenigstens eine Gelenkstellung
der linken Hand und/oder mittels der zweiten Bedien-

einheit wenigstens eine Gelenkstellung der rechten
Hand der Bedienperson erfassbar ist.

3.  Bedieneinrichtung nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die
Bedieneinrichtung dazu ausgebildet ist, auf Grundla-
ge wenigstens einer der erfassten Stellungen wenigs-
tens ein Steuersignal zum Ansteuern wenigstens ei-
nes Aktuators der Arbeitsmaschine zu erzeugen.

4.   Bedieneinrichtung nach Anspruch 3, dadurch
gekennzeichnet, dass der wenigstens eine Aktuator
ein erster Aktuator ist, der zum Verschwenken eines
ersten Abschnitts des Auslegers der Arbeitsmaschi-
ne relativ zu einem Oberwagen der Arbeitsmaschine
eingerichtet ist, wobei insbesondere der erste Aktua-
tor in Abhängigkeit von der Stellung des Handgelenks
ansteuerbar ist.

5.  Bedieneinrichtung nach Anspruch 3 oder 4, da-
durch gekennzeichnet, dass der wenigstens eine
Aktuator ein zweiter Aktuator ist, der zum Verschwen-
ken eines zweiten Abschnitts des Auslegers der Ar-
beitsmaschine relativ zu einem anderen Abschnitt
des Auslegers eingerichtet ist, wobei insbesondere
der zweite Aktuator in Abhängigkeit von der Stel-
lung wenigstens eines Fingergrundgelenks ansteuer-
bar ist.

6.  Bedieneinrichtung nach Anspruch 3, 4 oder 5,
dadurch gekennzeichnet, dass der wenigstens eine
Aktuator ein dritter Aktuator ist, der zum Verschwen-
ken eines dritten Abschnitts des Auslegers der Ar-
beitsmaschine relativ zu einem anderen Abschnitt
des Auslegers eingerichtet ist, wobei insbesondere
der dritte Aktuator in Abhängigkeit von der Stellung
wenigstens eines Fingermittelgelenks und/oder Fin-
gerendgelenks ansteuerbar ist.

7.   Bedieneinrichtung nach einem der Ansprüche
3 bis 6, dadurch gekennzeichnet, dass der wenigs-
tens eine Aktuator ein vierter Aktuator ist, der zum
Verstellen eines Arbeitswerkzeugs und/oder eines
Grabwerkzeugs der Arbeitsmaschine eingerichtet ist,
wobei insbesondere der vierte Aktuator in Abhängig-
keit von der Stellung genau zweier Fingermittelgelen-
ke und/oder Fingerendgelenke ansteuerbar ist.

8.   Bedieneinrichtung nach einem der Ansprüche
3 bis 7, dadurch gekennzeichnet, dass der wenigs-
tens eine Aktuator ein fünfter Aktuator ist, der zum
Verschwenken eines Arbeitswerkzeugs und/oder ei-
nes Grabwerkzeugs der Arbeitsmaschine relativ zu
einem Abschnitt des Auslegers eingerichtet ist, wobei
insbesondere der fünfte Aktuator in Abhängigkeit von
der Stellung des Handgelenks und/oder wenigstens
eines Fingergrundgelenks ansteuerbar ist.

9.  Bedieneinrichtung nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die
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wenigstens eine Bedieneinheit ein Display, insbeson-
dere einen Touchscreen, umfasst.

10.  Arbeitsmaschine, insbesondere Hydraulikbag-
ger, mit wenigstens einer Bedieneinrichtung nach ei-
nem der Ansprüche 1 bis 8, dadurch gekennzeich-
net, dass die Bedieneinrichtung über eine insbeson-
dere kabellose Schnittstelle mit einem Steuergerät
der Arbeitsmaschine gekoppelt ist.

Es folgen 8 Seiten Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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